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TIThesen Zr Pastoral wiederverheirateten
Geschiedenen
[Die Pastoral den wiederverheirateten eschıiedenen ist ın den etzten Jahren

einem der me1lst diskutherten TODIeme der Seelsorge geworden. Immer mehr
Moraltheologen, Dogmatiker, Pastoraltheologen und Seelsorger a uUus der Praxıs
haben azu ausführlich ellung S  n In fast en Pastoralkonferenzen,
ın denen Ehefragen behandelt werden, steht dieses Problem al erster Stelle
Weıte Kreise der Bevölkerung, selbst solche, die der Kirche fernestehen, siınd
der Diskussion ber dieses IThema sehr interessiert, weil immer mehr davon
selbst betroffen sind. Die Massenmedien kommen bei unterschiedlichsten ele-
genheiten iImmer wieder auf dieses TIThema zurück un! wollen gleichsam die
Glaubwürdigkeit der Kirche (die Ja armherzig sSeIn will und soll) und ihre Fort-
schri  ichkei der Lösung dieses TODIemMs prüfen. [ Dıe letzte Bischofssynode
ın Rom (1980) befafßt miıt den ‚‚Aufgaben der christlichen Famiıilıe ıIn der heutigen
Welt‘ hatte uUNSEeIENN Thema ın ihrem ‚‚Instrumentum laboris‘“ VO 83 Seıten 11UT

eine Seite gewidmet‘. Tatsächlich aber Twartete sehr viele Seelsorger und weiıte
Kreise des christlichen Volkes gerade dieser rage eine weiterführende Ant-
WOTrt Die vielfache, ZUuU Teil schr unterschiedlic akzentuijerte Erwähnung die-
SCS IThemas ıIn den Interventonen der einzelnen Bischö fe hat gezelgt, wıe Eedeu-
tend dieses Pastoralproblem schon 1n vielen KRegionen der Weltkirche ist* Der
aps celbst hat schliefßlich durch das Aufgreifen gerade dieses Problems ın der
Schlußansprache der Bischofssynode al 25 Oktober 1980 die besondere Bedeu-
(ung dieses TIThemas unterstrichen?.
Der Priesterrat der Erzdiözese Wien hat ber die Deelsorge A wiederverheirate-
ten schıiedenen 15 11 1978 eiınNne Klausurtagung veranstaltet. Für die Dis-
kussiıon wurde eın Grundsatzreferat gehalten, das spater gedruc en nteres-
sierten Priestern ZUT Verfügung gestellt wurde*?. In vielen Pastoralkonferenzen ın
der Erzdiözese Wıen, aber auch ın anderen Diözesen Osterreichs wurde annn
and dieses Grundsatzreferates weiterdiskutert. Aus der Erfahrung dieser Dis-
kussionen erschien 5 nützlich, das gesamte Problem nochmals iın hesenform
zusammenzufassen, dadurch auf einıge Grundsätze eutlicher aufmerksam
machen können, die ın einer engagıerten Diskussion Ooft wenig Beachtung
finden oder zumiıindest niıcht immer 1Im notwendigen Zusammenhang gesehen
werden. Es geht €1 VOT allem olgende TIThesen:

Sogenannte ‚‚pastorale*” und kırchenrechtliche Lösungen dü rfen nıcht UON einander Qe-
renn werden, melmehr ıst ıhre Konvergenz anzustreben.

IDıie Kırche steht inter der eindeutigen radıkalen Forderung Jesu nach unbedingter
Treue In der Ehe

1 De muneribus famıiliae christianae ın mundo hodierno. Instrumentum laboris ad sodaliıum
quıntı COETtus generalis. Libreria Editrice Vaticana 1980, 81
Vgl azu die Dokumentation über dıe Bischofssynode 1980, Synode des Eveques 1980, la ftamille,
CERF LA 1980, 25f und a vielen anderen Stellen
L’Osservatore Romano, Sonntag, 1980,
ra Seelsorge wiederverheirateten Geschiedenen Derzeitiger Stand der Diskussion. Hg

VO astoralamt der Erzdiözese Wıen, 1979
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Thesen zur Pastoral an wiederverheirateten 
Geschiedenen 
Die Pastoral an den wiederverheirateten Geschiedenen ist in den letzten Ja hren 
zu einem der meist diskutierten Probleme der Seelsorge geworden. Immer mehr 
Moraltheologen, Dogmatiker, Pastoraltheologen und Seelsorger aus der Praxis 
haben dazu ausführlich Stellung genommen. In fast allen Pastoralkonferenzen , 
in denen Ehefragen behandelt werden, steht dieses Problem an erster Stelle. 
Weite Kreise der Bevölkerung, selbst solche, die der Kirche fernes teh en, s ind an 
der Diskussion über dieses Thema sehr interessiert, weil immer mehr davon 
selbs t betroffen sind. Die Massenmedien kommen bei unterschiedlichs ten Gele­
genheiten immer wieder auf dieses Thema z urück und wollen gleichsam die 
Glaubwürdigkeit der Kirche (die ja barmherzig sein will und soll) und ihre Fort­
schrittlichkeit an d er Lösung dieses Problems prüfen. Die letzte Bischofssynode 
in Rom (1980), befaßt mit den „Aufgaben der christlichen Familie in der heutigen 
Welt", hatte unserem Thema in ihrem „Instrumentum laboris" von 83 Seiten nur 
eine Seite gewidmet 1 • Tatsächlich aber erwarteten sehr viele Seelsorger und weite 
Kreise des christlichen Volkes gerade z u dieser Frage eine weiterführende Ant­
wort. Die vielfache, zum Teil sehr unterschiedlich akzentuierte Erwähnung die­
ses Themas in den Interventionen der einzelnen Bischöfe ha t gezeigt, wie bedeu­
tend dieses Pastoralproble m schon in vielen Regionen der Weltkirche ist2 • Der 
Papst selbst hat schließlich durch das Aufgreifen gerade dieses Problems in der 
Schlußansprache der Bischofssynode am 25. Oktober 1980 die besondere Bedeu­
tung dieses Themas unterstrichen3 • 

Der Priesterrat der Erzdiözese Wien hat über die Seelsorge an wiederverheirate­
ten Geschiedenen am 15. 11. 1978 eine Klausurtagung veranstaltet. Für die Dis­
kussion wurde ein Grundsatzreferat gehalten, das später gedruckt allen interes­
sierten Priestern zur Verfügung gestellt wurde4 • In vielen Pastoralkonferenzen in 
der Erzdiözese Wien, aber a uch in anderen Diözesen Osterreichs wurde dann an 
Hand dieses Grundsatzreferates weiterdiskutiert. Aus der Erfahrung dieser Dis­
kussionen erschien es nützlich, das gesam te Problem nochmals in Thesenform 
z usammenzufassen, um dadurch auf einige Grundsätze deutlicher a ufmerksam 
machen zu können, die in einer engagierten Diskussion oft zu wenig Beachtung 
finden oder zumindest nicht immer im notwendigen Zusammenhang gesehen 
werden. Es geht dabei vor allem um folgende Thesen: 

1. Sogenannte „pastorale" und kirchenrechtliche Uisungen dürfen nicht von einander ge­
trennt werden, vielmehr ist ih re Konvergenz anzustreben . 
2. Die Kirche steht unter der eindeutigen radikalen Forderung Jesu nach unbedingter 
Treue in der Ehe. 

1 De muneribus familiae duistianae in mundo hodierno. Instrumentum laboris ad usum sodalium 
quinti coetus generalis. Lib reria Editrice Vaticana 1980, 81. 

2 Vgl. dazu die Dokumentation über die Bischofssynode 1980, Synode des "veques 1980, la famille, 
CERF -LA VIE 1980, 25f und an vielen anderen Stellen. 

3 L'Osservatore Romano, Sonntag, 26. 10. 1980, 1. 
4 H. Krätzl, Seelsorge an wiedervcrheira teten Geschiedene n. Derze itiger Stand der Diskussion. Hg. 

vom Pastoralamt der Erzdiözese Wien, 1979. 
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Die Kırche mufß sıch nach dem Vorbild Jesu besonders dıe Gescheiterten annehmen,
also WO. auch jene, deren Fhe gescheitert ıst

Wıederverheiratete Geschiedene siınd nıcht exkommunızıert SI sSınd nıcht IM
Vollbesitz er Rechte

Es esteht IN der Kırche ein offizieller Konsens, dafßs wiederverheiratete Geschiedene ZU
den Sakramen fen zugelassen werden können PS Q1bt noch keinen Konsens über die a  4T
erforderlichen Voraussetzungen.

Zulassung den Sakramenten ıst aicht eINZIZES oder ausschliefßliches Zıel pastoraler
orge ES geht eiIne umfassende Seelsorge.

Ösungen M forum internum üandern die rechtliche Siıtuation für den Außeren Bereich
ch

Be1ı allen SOX pastoralten Lösungen urdas forum internum) mufßs Rücksich SCHOÖMMEN
werden auf die größere Gemeinde, auf PINE einheıtliche Praxıs der Kırche und auf Jene, dıe
gerade In einer krisenhaften Fhe leben oder nach einer zerbrochenen Fhe bewufst eh elos SCE-
hliıeben SInNd.

Ehepastoral darf sıch NIE nur auf 0  a  e beschränken, sondern mufßs das Gesamtpro-
hlem 00r Augen haben
10 Das Problem der wiederverheirateten Geschiedenen erscheint fast unlösbar — dennoch
dürfen dıe Verantwortlichen IN der Kırche nıcht aufhören, nach Lösungen ZU suchen.
Im folgenden sollen un die einzelnen Thesen och einmal aufgegriffen un: na-
her erläutert werden.

5Sogenannte ‚‚pastorale” und kirchenrechtliche Lösungen dürfen nıicht VON-
einander getrenn werden, vielmehr ist ihre Konvergenz anzustreben.
Obwohl das Kirchenrecht (wıe übrigens das ecC allgemeın) nıe alle Im en
vorkommenden voraussehen und dafür Lösungen anbieten kann, wird eine
Entwicklung annn bedenklich, Wenn die seelsorgliche Praxis immer häufiger VO
kirchenrechtlichen Grundsätzen abweıcC Dann ist nämlich entweder das Kir-
chenrecht (soweit eben nıcht göttliches ecCc anglert verändern, oder aber
die Seelsorgepraxis, die vielleicht bester Absicht heraus, dem TUC
einer öffentlichen Meinung der dem INATUC der ragı VO inzel-
schicksalen da un: dort ıIn eıne alsche ichtung gedrängt worden ıst
Für TE  e Verheiratete, die ach einer staatlichen Scheidung wieder heiraten
wollen, oibt für den kirchlichen Bereich eigentlich 1L1UT dann eine wirklich are
Lösung, Wenn G1E die Ehe wieder rchenrechtlich gültig eingehen können.
ach dem derzeit geltenden Recht besteht azu die Möglichkeit, wenn Clie Ehe
für nichtig YTklärt werden oder aufgelöst werden annn (Zz eine sakramental
gu  ge, aber och nicht vollzogene Ehe ach Ca  R 1119, oder eine Naturehe unter
nwendung des Privilegium Paulinum oder eine halbchristliche Ehe ach dem
50 ivilegium Petrinum>.) In der Praxıs ergeben sich diese rechtiıichen Mög-
lichkeiten 11UT ganz selten. Bisweilen liegen Nichtigkeitsgründe VOTL, S1e
können aber ach der jetzigen Prozefisordnung wenig rasch oder aus ftormalen

Vgl Mosıek, Kirchliches kherecht, Nachkonziliar: Rechtslage und konzipierte Neufassung,Rombach, Freiburg, 293 f Vgl dazu auch H Krakl, Seelsorge an wiederverheirateten Ge-
schiedenen, 20ft.

3. Die Kirche muß sich nach dem Vorbild ]esu besonders um die Gescheiterten annehmen, 
also wohl auch um jene, deren Ehe gescheitert ist. 

4. Wiederverheiratete Geschiedene sind nicht exkommuniziert - sie sind nur nicht im 
Vollbesitz aller Rechte. 

5. Es besteht in der Kirche ein offizieller Konsens, daß wiederverheiratete Geschiedene zu 
den Sakramenten zugelassen werden können - es gibt noch keinen Konsens über die dafür 
erforderlichen Voraussetzungen. 

6. Zulassung zu den Sakramenten ist nicht einziges oder ausschließliches Ziel pastoraler 
Sorge - es geht um eine umfassende Seelsorge. 

7. Lösungen im forum intern um ändern die rechtliche Situation für den äußeren Bereich 
nicht. 

8. Bei allen sog. pastoralen Lösungen (für das forum intern um) muß Riicksich t genommen 
werden auf die größere Gemeinde, auf eine einheitliche Praxis der Kirche und auf jene, die 
gerade in einer krisenhaften Ehe leben oder nach einer zerbrochenen Ehe bewußt ehelos ge­
blieben sind. 

9. Ehepastoral darf sich nie nur auf Notfälle beschränken, sondern muß das Gesamtpro­
blem vor Augen haben. 

10. Das Problem der wiederverheirateten Geschiedenen erscheint fa st unlösbar- dennoch 
dürfen die Veranhvortlichen in der Kirche nicht aufhören, nach Lösungen zu suchen. 

Im folgenden sollen nun die einzelnen Thesen noch einmal aufgegriffen und nä­
her erlä utert werden. 

1. Sogenannte „pastorale" und kirchenrechtliche Lös ungen dürfen nicht von­
einander getrennt werden, vielmehr ist ihre Konvergenz anzustreben. 

Obwohl das Kirchenrecht (wie übrigens das Rech t al lgemein) nie alle im Leben 
vorkommenden Fälle voraussehen und dafür Lösungen a nbieten kann, wird eine 
Entwicklung dann bedenk lich, wenn die seelsorgliche Praxis im mer häufiger v on 
kirchenrechtlichen G rundsätzen abweicht. Dann ist nämlich en tweder das Kir­
chenrecht (soweit es eben nicht göttliches Recht tangiert) z u verändern, oder aber 
die Seelsorgepraxis, die vielleicht aus bester Abs ich t heraus, unter dem Druck 
einer öffentlichen Meinung oder un ter dem Eindruck der Tragik von Einzel­
schicksalen da und d qrt in eine falsche Richtung gedrängt worden ist. 
Für kirchlich Verheira tete, die nach einer s taatlichen Scheidung wieder h eira ten 
wollen, gibt es für den ki rchlichen Bereich eigentlich nur dann eine wirklich klare 
Lösung, wenn sie d ie 2. Eh e wieder kirchenrechtlich gültig eingehen können. 
Nach dem derzeit geltenden Recht bes teh t dazu d ie Möglichkeit, wenn die 1. Eh e 
für nichtig erklär t werden oder aufgelöst werden kann (z. B. eine sakramental 
gültige, aber noch nicht vollzogene Ehe nach can. 1119, oder eine Naturehe un ter 
Anwendung des Privilegium Paulinum oder eine halbchristliche Eh e nach dem 
sog. Privilegi um Petrinum5.) In der Praxis ergeben sich d iese rech tlichen Mög­
lichkeiten n ur ganz selten. Bisweilen liegen sogar Nich tigkeitsgründe vor, sie 
können aber nach der jetzigen Prozeßordnung zu wenig rasch oder aus formalen 

5 Vgl. U. Mosiek, Kirchliches Eherecht, Nachkonziliare Rechtslage und konzipierte Neufassu ng, 
Rombach, Fre iburg, 41979, 293 ff. Vgl. dazu auch H. Krätzl, Seelsorge a n wiederl/erhe ira teten Ge­
schiedenen, 20ff. 
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Mängeln überhaupt nicht erwıesen werden. Darum wurden ıIn den etzten ahren
immer wieder für das erneuernde Ehe- und Prozefßrecht un anderem fol-
gende Verbesserungsvorschläge gemacht:
Hinsichtlich des Eheprozesses wurde eın vereinfachtes Beweisverfahren SC-
wünscht. Offensichtlich sind mehr erste Ehen ungültig, können aber oft
auftretender Schwierigkeiten während des Prozesses (etwa weil die Zeugen feh-
len der Aussage nıcht bereit SINn nicht als solche EerTrWI werden®. Im Be-
gutachtungsverfahren ZUu erecC auch bedeutsame Stimmen
für die Abschaffung des ausnahmslosen favor 1UTI1S für die Vorehe Könnte In e1-
nNe begründeten Zweifelsfall die Begünstigung nicht auch für den Betroffenen
gelten?” Es wurde allgemeın ın Diskussion gestellt, ob tatsäc  1C der förm-
M Prozefis als einz1ger Weg der Feststellung der Nichtigkeit künftig bleiben soll
Ferner wurde eine Überprüfung der Nullitätsgründe gewünscht. Sie ollten der
tatsächlichen inneren Haltung un Intention jener jungen Menschen besser ent-
sprechen, die ın einer säkularisierten mgebung die Fhe schließen Eın
eo Problem entsteht heute In all jenen Ehen, die solche Christen schließen, die
ohl getauft siınd, aber sich spater VO Glauben weiıt entfernt en der ih
jetzt zurückweisen. Miıt Recht MmMuUu I1a  — ann bezweifeln, ob diese och die
entsprechende Intenton für die gültige Spendung des Ehesakramentes haben®
Bei vielen rautleuten mülßste überdies heute auch ın rage tellen, ob S1e tat-
SaC  1C die Unauflöslichkeit der Ehe bsolut bejahen. Ebenso müfste die rage
VO  } CITOTL, Olus un MEetLUS ın einem erecCc 1e] ditferenzierter gesehen
werden?.

Was die Vollmacht der Kirche ber gültig geschlossene Ehen anlangt, wurde
selbst VO der Internationalen Theol Kommıissıon die Möglichkeit nıiıcht AqUSSE-
schlossen, künftig die Begriffe der Sakramentalität und der Konsummatıon bes-
SCT umschreiben und ihrem Innn ach weitreichender darzustellen, SO
‚„„‚VOoMN ort die Treber Cıe Unauflöslichkeit der Fhe ın einer profunderen
und CNAUECETIEN Zusammenschau dargelegt werden könnte‘‘19., Angesichts sol-
cher e° Überlegungen un eingedenk der Tatsache, da{fßs 1Im Laufe der ( I@e-
chichte die Dispensvollmacht hinsichtlich des ivlegi1um Paulinum und des
508 Privlegium Petrinum erschiedentlich ausgewelıtet wurde, annn INa  — ohl
mi1t Dordett vorsichtig Cie rage tellen 'r die Kirche a Ende ihres Erkennens

Vgl dazu Dordett, Grundsätze einer Reform des kirchlichen Eherechtes, In: Fhe und Fheschei-
dung, Kösel, München 1972, 142 ff
Vgl Communicationes 1, 1285 Vgl azu auch A Dordett, Grundsätze 143; Lehmann,
Unauflöslichkeit der Fhe und Pastoral tür wiederverheiratete Geschiedene, ıIn Gegenwart des
aubens, Mainz 197/4, 295
Vgl azu Internationale Theologenkommiss1on, Propositiones de ma trımon10 christiano, ın (sre-
goranum »59 (1978), &. 458, ‚‚Factum «baptizatorum non-credentium» autem 1e MOVUIN PIOü-
blema theologicum STIavVE dilemma pastorale ponıit, IMprımıs, S] absentia, 1ImMmmo recusatıo tidei
constare videtur. ntentio requisıta, NeMpE faciendi quod facıt TIStUS Ecclesia, est conditho IM-
nıma, CONSENSUS fiat SUu aspectu sacramentı «AaCtus humanus». Etiamsı quaesti0 CIrca 1N-
tentionem et problema Circa tfidem personalem contrahentium MOnNMn miscer1ı debeant, tamen NO tO-
talıter ararı pOSsSsunt. Intentio VeCeIa ultıma tım tide 1Va nascıtur nutritur. UÜbi CTgO nullum k

stig1um ıdei J Ua alıs et nullum desiderium gra et aluhs inveniıtur, dubium fach orıtur,
utrum supradicta intentio generalis et Vere sacramentalis ICa DSE adsıt, ma trımonıum contractum
valiıdum sıt nOon.  I‘
Vgl Dordett, Kirchliche Ehegerichte ın der Krise, Wiener Domverlag, 1971, 103ff.
Internationale Theologenkommissıion a a., . 462s
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Mängeln überhaupt nicht erwiesen werden. Darum wurden in den letzten Jahren 
immer wieder für das zu erneuernde Ehe- und Prozeßrecht unter anderem fol­
gende Verbesserungsvorschläge gemacht: 

Hinsichtlich des Eheprozesses wurde ein vereinfachtes Bew eisverfahren ge­
wünscht. Offensichtlich sind mehr erste Ehen ungültig, können aber oft wegen 
auftretender Schwierigkeite n während des Prozesses (e twa weil die Zeugen feh­
len oder zur Aussage nicht bereit sind) nicht als solche erwiesen werden 6. Im Be­
gutachtungs verfahren z um neuen Eh erecht waren auch bede utsame Stimmen 
für die Abschaffung des a usnahmslosen favor iuris für die Vorehe. Könnte in ei­
nem begründeten Zweifelsfall die Begünstigung nicht auch für de n Be troffenen 
gelten?' Es wurde sogar allgemein in Diskussion gestellt, ob tatsächlich der förm-

' liehe Prozeß als einziger Weg der Fests tellung der N ichtigkeit künftig bleiben soll. 
Ferner wurde eine Oberprüfung der Nullitätsgründe gewünsch t. Sie sollten der 
tatsächlichen inneren Hal tung und Intention jener jungen Menschen besser ent­
sprechen, die in einer säkularis ierten Umgebung die Ehe schließen. Ein neues 
theol. Problem ents teht heute in all jenen Ehen, die solch e Christen schließen, die 
wohl getauft sind, aber sich später vom Glauben weit entfernt haben oder ihn 
jetz t sogar zurückweisen. Mit Recht muß man dann bezweifeln, ob diese noch die 
entsprechende Inte ntion für die gültige Spendung des Ehesakramentes haben 8. 

Bei vielen Brautleuten müßte man überdies heute auch in Frage s tellen, ob sie tat­
sächlich die Unauflöslichkeit der Ehe absolut bejahen. Ebe nso müßte die Frage 
von error, dolus und me tus in einem neuen Eherecht viel differenzierter gesehen 
werden9 . 

Was die Vollmacht der Kirche über gültig geschlossene Ehen anlang t, wurde 
selbst von der Internationalen Theo!. Kommission die Möglichkeit nicht ausge­
schlossen, künftig die Begriffe der Sakramentalitä t und der Konsummation bes­
ser zu umschreiben und ihrem Sinn nach weitreichender darzustellen, sodaß 
„ von dort die ganze Lehre über die Unauflöslichkeit der Eh e in einer profunderen 
und genaueren Zusammenschau dargelegt werden könnte"10. Angesichts sol­
cher theol. Oberlegungen und eingedenk der Tatsache, daß im Laufe der Ge­
schichte die Dispensvollmacht hinsichtlich des Privilegium Paulinum und des 
sog. Priv ilegium Petrinum verschiedentlich ausgeweitet wurde, kann man wohl 
mit Dordett vorsieh tig die Frage s tellen: ,,Ist die Kirche am Ende ihres Erkennens 

6 Vgl. dazu A. Dordetl, Grundsätze e iner Reform des kirchlid1en Eherechtes, in: Ehe und Eheschei­
dung, Kösel, München 1972, 142ff. 

7 Vgl. Communicationes IX (1977) n. 1, 128. Vgl. dazu auchA. Dordetl, Grundsätze 143; K. Le/i111a11n, 
Unauflöslichkeit der Ehe und Pastoral für wiederverheirate te Geschiedene, in: Gegenwart des 
Glaubens, Mainz 1974, 298. 

8 Vgl. dazu Lnternationale Theologenkommission, Propositiones de matrimonio christiano, in: Gre­
gorianum 59 (1978), n. 3,458, ,,Factum «baptiza torum non-credentium» autem hodie novum pro­
blema theologicum et grave d ilemma pastorale ponit, imprimis, si absentia, immo recusatio fidei 
constare videtur. lntentio requisita, nempe faciendi quod facit Christus et Ecclesia, est conditio mi­
nirna, ut consensus fiat s ub aspectu sacramenti verus «actus humanus». Etiamsi quaestio circa in­
tentionem et p roblema circa fidem personalem contrahentium non misceri debeant, tarnen non to­
taliter separari possunt. l.ntentio vera ultima tim fide viva nascitur et nutritur. Ubi ergo nullum ve­
stigium fidei qua ta lis . . . et nullum desiderium gratiae et salutis inveni tur, dubium facti oritur, 
utrum supradicta inte ntio genera lis et vere sacramentalis reapse adsit, et ma trimonium contractum 
validum sit an non." 

9 Vgl. A. Dordett, Kirchliche Ehegerichte in der Krise, Wiener Domverlag, 1971, 103ff. 
• 0 Internationale Theologenkommission a. a. 0., 462s. 
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angekommen, oder besitzt S1E och eine Gewalt, deren Existenz och nicht e_
kannt worden ist2*
Jedenfalls müfßte eın erneuertes erecC ehebaldigst, SOWwWeIlt es nicht VO gÖöttli-
chen Recht her kommt, den heutigen Erfahrungen und Erfordernissen aANgE-
pafst werden, da{s die immer ogrößer werdenden Eheprobleme wieder besser In
den Griff bekommen kann. egen notwendige DNEeUuU eo Überlegungen und ın
deren olge auch manche chenrechtliche Anderungen wird argumentiert:
‚‚Die Kirche soll ın ihren grundsätzlichen Überlegungen streng bleiben; S1€E annn
Ja 1 Einzelfall grofßszügiger sein“, oder ‚‚auch un Beibehaltung der
jetzigen Kechtslage könnte INan zunächst mehr Sg pastorale Lösungen
chen  ““ Solche un ähnliche Argumente hörte nNnan gerade wıeder vielfac ach
SC der römischen Bischofssynode 1980 Sie sind eher bedenklich und
chaden der Glaubwürdigkeit kirchlicher Verkündigung und kirc  iıcher KRechts-
ordnung sehr.
Dennoch wird neben rechtlichen Lösungen (die eigentlich die eINZIE wirklıi-
chen Lösungen SIN 1mM kinzelfall jetzt un auch spater unterd bestimmten
Umständen Ausnahmelösungen für das forum internum geben können. Das be-
tont ausdrücklich das Schreiben der Glaubenskongregation OI 11 April 1973
Darin werden die Ordinarien angewılesen, einerseıits die Beobachtung der ıIn der
Kirche gültigen Kechtsdisziplin einzuschärfen, andererseits aber auch orge Ag

tragen, da{fs die Seelsorger sich mıiıt besonderem 1fer jene Menschen küm-
INerm, die ın einer ungültigen kEhe eben, wobei S1e neben anderen rechtmäßigen
Miıtteln auch die probate Praxis der Kirche 1 forum internum anwenden kön-
nen!1?2 Damit wird offiziell zuerkannt, dafs Lösungsmöglichkeiten 21bt, nam-
ıch iın foro externo un: ın foro interno. Es erhebt sich erdings die rage, ob 17N-
INerTr klar zwischen beiden fora unterschieden werden annn Berührt die
sakramentale Absolution oder der Eucharistieempfang selbst Wenn beide ZuUur

Verhinderung aufßeren Argernisses ın einer anderen Kirche als der des Wohnor-
tes gewährt werden) tatsächlich L11UT das forum internum? eıters dürfte nicht
übersehen werden, WIE sehr kinzellösungen, auch Wenn S1e 1Ur für den Gewis-
sensbereich erfolgen, allmählich Wertvorstellungen ın den Betroffenen, aber
auch ıIn deren Umgebung verändern.
Jenen aber, die aus och pastoraler Absicht möglichst 1e1 usnahmelö-
SUNgenNn verwirklichen suchen, sSEe1 VOrT ugen gestellt, da{fs eıINe 50g pastorale
Praxis nıcht weıt gehen dürtfe, da{fs S1e bei einer ünftigen Rechtsentwicklung
möglicherweise wieder zurückgenommen werden muüfste Im Sinne der etiroffife-
1E  ; und 1MmM Sinne einer einheitlichen Pastoral müßte eın ‚‚Fortschritt“ 508 p_
storalen Lösungen möglichst 1mM gleichen Schritt mit einer kirchenrechtlichen Er-

erfolgen.
Die Kirche steht ıunter der eindeutigen radikalen orderung Jesu ach unbe-

dingter 1eue ın der Ehe

ntgegep Zu Oberflächlichen Behauptungen, die Kirche könne das Problem

11 Dordett, Kıirchliche Ehegerichte In der Krise, 146
12 Schreiben der Congr. pPro Doctrina Fidei 11 1973 a alle OUOrtsordinarien: CX lıa parte

autem CUTaTeE ut anımarum pastores peculiari sollicitudine prosequantur CS etiam quı In unJ)one 17'-
reguları vivunt acdhibendo ın solutione talıum CAaSuum, praeter alia recta media, probatam ecclesiae
praxım ıIn tOro interno.*“
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angekommen, oder besitzt sie noch eine Gewalt, deren Existenz noch nicht er­
kannt worden is t?"11. 

Jedenfalls müßte ein erneuertes Eherecht ehebaldigst, soweit es nicht vom göttli­
chen Recht her kommt, den heutigen Erfahrungen und Erfordernissen so ange­
paßt werden, daß es die immer größer werdenden Eheprobleme wieder besser in 
d en Griff bekommen kann. Gegen notwendige neue theol. Überlegungen und in 
deren Folge auch manche kirchenrechtliche Änderungen wird argumentiert: 
„ Die Kirche soll in ihren grundsätzlichen Oberlegungen streng bleiben; sie ka nn 
ja im Einzelfall g roßzügiger sein", oder m. a. W. ,,auch unter Beibehaltung der 
jetzigen Rechtslage könnte man zunächs t mehr sog. pas torale Lösungen su ­
chen" . Solche und ähnliche Argumente hörte man gerade wieder vielfach nach 
Abschluß der römischen Bischofssynode 1980. Sie sind eher bedenklich und 
schade n der Glaubw ürdigkeit kirchlicher Verkündigung und kirchlicher Rechts­
ordnung sehr. 
Dennoch wird es neben rechtlichen Lösungen (die eigentlich die einzig wirkli­
chen Lösungen sind) im Einzelfall jetzt und a uch später unter ganz bestimmten 
Ums tänden Ausnahmelösungen für das forum internum geben können. Das be­
tont ausdrücklich das Schreiben der Glaubenskongregation vom 11. April 1973. 
Darin werden die Ordinarien angewiesen, einerseits die Beobachtung der in der 
Kirche gültigen Rechtsdisziplin einzuschärfen, a ndererseits aber auch Sorge z u 
tragen, daß die Seelsorger sich mit besonderem Eifer um jene Menschen küm­
mern, die in einer ungültigen Ehe leben, wobei sie neben anderen rechtmäßigen 
Mitteln auch die probate Praxis der Kirche im forum in ternum anwenden kön­
n en 12

• Damit wi rd offiziell zuerkannt, daß es 2 Lösungsmöglichkeiten gibt, näm­
lich in foro externe und in foro interne. Es erhebt sich allerdings die Frage, ob im­
mer so klar zwischen beiden fora unterschieden werden kann. Berührt z. B. die 
sakramentale Absolution oder der Eucharis tieempfang (selbs t wenn beide zur 
Verhinderung ä ußeren Ärgernisses in einer anderen Kirche als der des Wohnor­
tes gewährt werden) tatsächlich nur das forum internum? Weiters dürfte nicht 
übersehen werden, wie sehr Einzellösungen, a uch wenn sie nur für den Gewis­
sensbereich erfolgen, allmählich Wertvors tellungen in den Betroffenen, aber 
auch in deren Umgebung verändern. 
Jenen aber, d ie aus noch so pastoraler Absicht möglichst viel Ausnah melö­
sungen zu verwirklichen suchen, sei vor Augen gestellt, daß eine sog. pastorale 
Praxis nicht so weit gehen dürfe, daß sie bei einer künftigen Rech tsentwicklung 
möglich erweise wieder zurückgenommen werden müßte. Im Sinne der Betroffe­
nen und im Sin ne einer einheitlichen Pastora l müßte ein „ Fortschritt" in sog. pa­
s toralen Lösungen möglichs t im gleichen Schritt mit einer kirchenrechtlichen Er­
neuerung erfolgen. 

2. Die Kirche steht unter der eindeutigen radikalen Forderung Jesu nach unbe­
dingter Treue in der Ehe. 

Entgegen allzu oberflächlichen Behauptungen, die Kirche könne das Problem re-

11 A. Dordett, Kirchliche Ehegerichte in der Krise, 146. 
12 Schreiben der Congr. pro Ooctrina Fidei vom 11.4.1973 an aUe Ortsordinarien: ,, ... ex alia parte 

autem curare u t animarum pastores peculiari sollicitudine prosequantur eos etiam qu i in unione ir­
regulari vivunt adhibendo in solutione talium casuum, praeter a lia recta media, probatam ecclesiae 
praxim in foro interno." 
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atıv leicht lösen, da 5 sich VOT em disziplinäre Fragen handle, mu{fs miıt al
ler Deutlic  eıt darauf hingewiesen werden, da{fs dıe Unauflöshlichkeit schon 1n
der Natur der Ehe grundgelegt ist, da{fs schon das Finheit und Unauflöslichkei
der Ehe ın der Schöpfungsordnung begründet sieht un da{fs die rage der nautf-
löslic  el der Ehe Ür Jesus mıiıt etzter Eindeutigkeit beantwortet wird!> In
dieser grundsätzlichen Feststellung weifs sich übrigens die kath Kirche miıt len
übrigen christlichen rıchen eins Unterschiede oibt lediglich ın der kırchen-
iszıplinären Praxıs olchen gegenüber, die dennoch eine Zweitehe eingegangen
sind1*. Diese orderung Jesu ist auch nıcht blofß eın eal- oder Zielgebot, wıe
manche meıinen, ‚„‚wel das Verbot der Ehescheidung niıcht sSschlecC  ın unrealı-
sierbar ist” und Jesu Absicht doch sicher WAarT, ‚,‚dafs seine Weisungen auch iın die
JTat umgesetzt werden sollten‘‘1>.
Diese eindeutige orderung Jesu darf auch dann VO Christen nicht angezweifelt
werden, „ın der We sich eine zunehmend zuwiderlaufende Praxis breit
macht Meinungsumfragen auc unter Christen), wieviele och Cıie Ehe für
auflösbar halten, ändern keineswegs die 1ImM Evangel1ıum aufgestellten und für
Tısten verpflichtenden Grundsätze. Weı alle ügen, wird Luge deshalb doch
nıcht recht!) In einer Gesellschaft, ın der immer mehr unterschiedliche Meıinun-
gen vertreten und auch Grundlage für das Leben des einzelnen werden kön-
NelN, werden C(hristen kü  ghin vielfac un besonders auch hinsichtlich der
Ehe anders en mMussen als Nichtgläubige.
Die pastorale Praxıs also, un auch ausnahmsweise Einzellösungen dürtfener
n1ı€e den Anschein erwecken, als nehme INa 5 mit dieser eindeutgen orderung
Jesu nıcht mehr HaIlZ mmn jeder sSe1 hier auf die Gefahr hingewlesen, dadis viele
Ausnahmen schliefßlich die Grundsätze celbst 1mM Bewulßstsein der Menschen in
rage tellen Andererseıits darf aber die ngs davor nıcht grOf se1n, da{fs Ila  —;

1U alle Lösungsversuche, L1UT keine Mifßverständnisse entstehen lassen,
überhaupt vermeidet.

Die Kırche mu{ sich ach dem Vorbild Jesu besonders die Gescheiterten
annehmen, also ohl auch jene, deren Ehe gescheıitert ist.
Zunächst mussen sich die Seelsorger umm jene annehmen, deren FEhe AA scheitern
TO Augenblicklich scheinen sich Trısten bei Schwierigkeiten ın der Ehe eher
OIn Gemeindeleben zurückzuziehen, vermutlich weil S1E ZUu wen1g Verständnis
und eher Vorwürte erwarten Andererseits brauchen S1€e gerade ın der Krise den
Beistand Wohlgesinnter un: VOT em eine aus dem christlichen Gilauben her
kommende starke Motivation Zu Einander- Verzeihen un ZUIMNM Wieder-Neu-
beg]lLE
Ist eıne Ehe aber tatsächlich unheilbarzerrüttet und blieben alle Versöhnungsver-
suche vergeblich, wird INa  j den Geschiedenen, S1E sich an den Seelsorger um

Kat wenden, auch VO der Möglichkeit un dem Sinn, MMUuUnNn weiterhin ehelos
eben, reden mMusSsen Die Motivation wird afur allerdings ın der heutigen C40
sellschaft (ın der Ehelosigkeit aum mehr verstanden WIT! schwerer sSe1IN als frü-

13 Vgl azu Ssper, Zur Theologie der christlichen khe, Grünewald, Maiınz, 1977, bes ö55ff
Zur ”raxıs ın der Ostkirche vgl raizı eelsorge wiederverheirateten Geschiedenen, 16

15 Schnackenburg, Die kEhe ach der eisung Jesu und dem Verständnis der Urkirche, In: khe und
Ehescheidung, Kösel, München 1972,
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lativ leicht lösen, da es sich vor allem um disziplinäre Fragen ha ndle, muß mit al­
ler Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, daß die Unauflöslichkeit schon in 
der Natur der Ehe grundgelegt ist, daß schon das AT Einheit und Unauflöslichkeit 
der Eh e in der Schöpfungsordnung begründet sieht und daß die Frage der Unauf­
löslichkeit der Ehe durch Jesus mit letzter Eindeu tigkeit bean twortet wird 13 . In 
dieser grundsätzlichen Feststellung weiß sich übrigens die kath. Kirche mit allen 
übrigen christlichen Kirchen eins. Unterschiede gibt es lediglich in der kirchen­
disziplinären Praxis solchen gegenüber, die dennoch eine Zweitehe eingegangen 
sind 14 . Diese Forderung Jesu ist auch nicht bloß ein Ideal- oder Zielgebot, wie 
manche meinen, ,,weil das Verbot der Ehescheidung nicht schlechthin unreali­
sierbar ist" und Jesu Absicht doch sicher war, ,,daß seine Weisungen auch in die 
Tat umgesetz t werden sollten"15. 

Diese eindeutige Forderung Jesu darf auch dann von Christen nicht angezweifelt 
werden, wenn „ in der Welt" sich eine zunehmend zuwiderlaufende Praxis breit 
macht. Meinungsumfragen (auch unter Christen), wieviele noch die Eh e für un­
auflösbar halten, ändern keineswegs die im Evangelium aufgestellten und für 
Christen verpflichtenden Grundsätze. (Weil alle lügen, wird Lüge deshalb doch 
nicht recht!) In einer Gesellschaft, in der immer mehr unterschiedliche Meinun­
gen vertreten und auch zur Grundlage für das Leben des einzelnen werden kön­
nen, werden Christen künftighin vielfach und besonders auch hinsichtlich der 
Ehe anders leben müssen als Nichtgläubige. 
Die pastorale Praxis also, und auch ausnahmsweise Einzellösungen dürfen daher 
nie den Anschein erwecken, als nehme man es mit dieser einde utigen Forderung 
Jesu nicht mehr ganz ernst. Wieder sei hier auf die Gefahr hingewiesen, daß viele 
Ausnahmen schließlich die Grundsätze selbs t im Bewußtsein der Menschen in 
Frage s tellen. Andererseits darf aber die Angst davor nicht so groß sein, daß man 
nun alle Lösungsversuche, nur um keine Mißverständnisse entsteh en zu lassen, 
überhaupt vermeidet. 

3. Die Kirche muß sich nach dem Vorbild Jesu besonders um die Gescheiterten 
annehmen, also wohl auch um jene, deren Ehe gescheitert ist. 

Zunächst müssen sich die Seelsorger um jene annehmen, deren Ehe z u scheitern 
droht. Augenblicklich scheinen sich Christen bei Schwierigkeiten in der Ehe eher 
vom Gemeindeleben zurückzuziehen, vermutlich weil sie zu wenig Verständnis 
und eher Vorwürfe erwarten. Andererseits bra uchen sie gerade in der Krise den 
Beistand Wohlgesinnter und vor allem eine aus dem christliche n Glauben her 
kommende s tarke Motivation zum Einander-Verzeihen und zum Wieder-Neu­
beginnen. 
Ist eine Ehe aber tatsächlich unheilbar zerrüttet und blieben alle Versöhnungsver­
suche vergeblich, wird man den Geschiedenen, so sie sich an den Seelsorger um 
Rat wenden, a uch von der Möglichkeit und dem Sinn, nun weiterhin ehelos zu 
leben, reden müssen. Die Motivation wird dafür allerdings in der he utigen Ge­
sellschaft (in der Ehelosigkeit kaum mehr verstanden wird) schwerer sein als frü-

13 Vgl. dazu W. Knsper, Zur Theologie der christlichen Ehe, Grünewald, Mainz, 1977, bes. 55ff. 
14 Zur Praxis in der Ostkirche vgl. H. Krätz/ , Seelsorge an wiederverheirateten Geschiedenen, 16f. 
15 R. Sch11acke11b11rg, Die Ehe nach der Weisung Jesu und dem Verständnis der Urkirche, in: Ehe und 

Ehescheidung, Kösel, München 1972, 22 f. 
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her. Andererseits hat aber gerade Cdie Kirche den aus verschiedenen Gründen
ehelos Gebliebenen ihre besondere orge zuzuwenden.
Bisweilen wenden sich aber Geschiedene den Seelsorger und fragen ihn
Kat der bitten gewlssermaßen Erlaubnis, neuerdings einen Partner
weniıgstens standesamtlich (da S kirchlich nıicht mehr ge heiraten urifen
Der Seelsorger kann hier keine wıe immer geartete Einwilligung dieser (ZIVI-
len) Ehe geben. Wohl aber kann er mitwirken bei der ärung der Motive, die
dieser Bindung führen un mMu auf die erwartenden rchenrechtlichen
Konsequenzen hinweisen. en der Betroffene annn die zivile Ehe dennoch ein,

dartf diesem nla keine kirchliche Zeremonie gefeier werden, weiıl da-
UrcZu leicht der Anschein entstünde, handle sich doch eine kirchliche
Irauung oder eine andere Art kirchlicher Billigung*®, Wohl aber sollte der 1U
wıleder verheiratete schiedene das Gefühl aben, weiterhin seelsorglich be-
gleitet werden un nicht aus der bisherigen Gemeinschaft ausgestofßen Ü
sSeın
Was die seelsorgliche reuung der wiederverheirateten Geschiedenen insge-
samıt anlangt, mu{l es vermieden werden, Was S1e VOT anderen diskriminiert.
Dem dient zunächst eINe Verkündigung, die immer wieder darauf hinweist, da{fß
INa  - ber andere nicht leichtfertig urteilen oder diese richten dürfe Besonders
aber wiıird 5 darauf ankommen, wWwWıe sich wiederverheiratete schiedene trotz
em persönlic ANSCHNOMM un 1mM Gemeindeleben integriert fühlen 17 Die
pastorale orge wiederverheirateten eschıiedenen gegenüber wird cht ort

deutlichsten, 1an rasch einzelne konkrete ugeständnisse macht viel-
leicht eıne SONS In der Kirche übliche Taxis), sondern diesen
Menschen eiINe möglichst umfassende, begleitende Seelsorge angeboten wird

Wiederverheiratete Geschiedene sind nıcht exkommuniziert sS1e sınd 1Ur
nıcht 1m Vollbesitz er echte
Exkommunikation ware eine Kirchenstrafe. Wer geschieden und annn wıeder-
verheiratet ist, verfällt keiner Strafe Allerdings versetzt siıch Urc das inge-
hen eiıner kirchenrechtlich nicht gültigen Ehe In eine Situation, In der ihm be-
stimmte Kechte verschlossen bleiben!8.
Dennoch gehören die Betroffenen auch weiterhin der IC und können auf
vielfältige Weise derem en teilnehmen. ‚„‚Ihnen steht der weıte Kaum der
Kommunion mıiıt Gottes Wort O  en, die Teilnahme ebetsleben der Kirche,

Vgl dazu Hörmann, Kırche un zweıte Ehe, Vorschläge, wıe S1eE der Priesterrat der 1özese
ase hinsichtlich lıturgischer beiern beim kingehen einer solchen Zweitehe gemacht hat, scheinen
doch weiıt —  ber das 1e1 schießen un: können weder ıne kirchliche TIradition noch eınen weit-
reichenden ONnsens VOon Theologen tür sıch In NSpruc nehmen. Vgl azu Schweizerische Kır-
chenzeitung Nr. 47/1980, I 698
In diesem Zusammenhang sollen auch kirchliche Anstellun sbedingungen überprüft werden.
Wohl werden wiederverheiratete Geschiedene keine Dienstste len der ehrenamtliche Funktionen
übernehmen können, ın denen besonderer Zeugnischara kter VOT der Gemeinde verlangt wird. In
wenıger exponlierten ellen wird [11an mehr Großzügigkeit valten lassen können. Vgl ra
Deelsorge wiederverheirateten Geschiedenen, 11 und
Vgl ach dem dzt gültigen Kirchenrecht IC Can 766 2, /95n 3, 8558 © SOWIE partikular-rechtliche Bestimmungen ın Pfarrgemeinderatsordnungen, 1 kirchlichen Dienstrecht usSs W ähe-
1eS azu 1ın Krätzl, Seelsorge wiederverheirateten Geschiedenen, 10€
Im 11C  P odiıfizierten Kirchenrecht werden allerdings die ben zıt Can anders lauten und daher
uch ıne andere Interpretation zulassen. Näheres darüberin Kräkl, O; 10, bes Anm
Hıs
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her. Andererseits hat aber gerade die Kirche den aus verschiedenen Gründen 
ehelos Gebliebenen ihre besondere Sorge zuzuwenden. 
Bisweilen wenden sich aber Geschiedene an den Seelsorger und fragen ihn um 
Rat oder bitten gewissermaßen sogar um Erlaubnis, neuerdings einen Partner 
wenigstens standesamtlich (da es kirchlich nicht mehr geht) heiraten zu dürfen . 
Der Seelsorger kann hier keine wie immer geartete Einwilligung zu dieser 2. (zivi­
len) Ehe geben. Wohl aber kann er mitwirken bei der Klärung der Motive, die zu 
dieser 2. Bindung führen und muß auf die zu erwartenden kirchenrechtlichen 
Konsequenzen hinweisen . Geht der Betroffene dann die zivile Eh e dennoch ein, 
so darf aus diesem Anlaß keine kirchliche Zeremonie gefeiert werden, weil da­
durch allzu leicht der Anschein ents tünde, es handle sich doch um eine kirchliche 
Trauung oder um eine andere Art kirchlicher Billigung 1 6 . Wohl aber sollte der nun 
wieder verheiratete Geschiedene das Gefühl haben, weiterhin seelsorglich be­
gleitet zu werden und nicht aus der bisherigen Gemeinschaft ausgestoßen zu 
sein. 
Was die seelsorgliche Betreuung der wiederverheirateten Geschiedenen insge­
samt anlangt, muß alles vermieden werden, was sie vor anderen diskriminiert. 
Dem dient zunächst eine Verkündigung, die immer wieder darauf hinweist, daß 
man über andere nicht leichtfertig urteilen oder diese richten dürfe. Besonders 
aber wird es darauf ankommen, wie sich wiederverheiratete Geschiedene trotz 
allem persönlich angenommen und im Gemeindeleben integriert fühlen 17. Die 
pastorale Sorge wiederverheirateten Geschiedenen gegenüber wird nicht dort 
am deutlichsten, wo man rasch einzelne konkrete Zugeständnisse macht (viel­
leicht sogar gegen eine sonst in der Kirche übliche Praxis), sondern wo diesen 
Menschen eine möglichst umfassende, begleitende Seelsorge angeboten wird. 

4. Wiederverheiratete Geschiedene sind nicht exkommuniziert - s ie sind nur 
nicht im Vollbesitz aller Rechte. 

Exkommunikation wäre eine Kirchenstrafe. Wer geschieden und dann wieder­
verheiratet ist, verfällt keiner Strafe. Allerdings versetzt er sich durch das Einge­
hen einer kirchenrechtlich nicht gültigen Ehe in eine Situation, in der ihm be­
stimmte Rechte verschlossen bleiben 18. 

Dennoch gehören die Betroffenen auch weiterhin der Kirche an und können auf 
vielfältige Weise anderem Leben teilnehmen. 11 Ilmen steh t der weite Raum der 
Komm union mit Gottes Wort offen, die Teilnahme am Gebetsleben der Kirche, 

16 Vgl. dazu K. Hönnmm, Kirche und zweite Ehe, 65 f. Vorschläge, wie sie der Priesterrat der Diözese 
Basel hinsichtlich liturgischer Feiern beim Eingehe n einer solchen Zweitehe gemacht hat, scheinen 
doch weit über das Ziel zu schießen und können weder eine kirchliche Tradition noch einen weit­
reichenden Konsens von Theologen für sich in Anspruch nehmen. Vgl. dazu Schweizerische Kir­
chenzeitung Nr. 47/1980, 20. 11., 698ff. 

17 ln diesem Zusammenhang sollen a uch kirchliche Anstellungsbedingungen überprüft werden. 
Wohl werden wiederverheira tele Geschiedene keine Dienststellen oder ehrenamtliche Funktionen 
übernehmen können, in denen besonderer Zeugnischarakter vor der Gemeinde verlangt wird. ln 
weniger exponierten Stellen wird man mehr Großzügigkeit walten lassen können. Vgl. H. Krä/21, 
Seelsorge an wiederverheirateten Geschiedenen, 11 und 36. 

18 Vgl. nach dem dzt. gültigen Kirchenrecht OCcan. 766 n. 2, 796n. 3, can. 855§ 1, sowie partikular­
rechtliche Bestimmungen in Pfarrgemeinderatsordnungen, im kirchlichen Dienstrecht usw. Nähe­
res dazu in: H. Krätzl, Seelsorge an wiederverheira teten Geschiedenen, 10 f. 
Im neu codifizierten Kirchenrecht werden allerdings die eben zit. Can. anders lauten und daher 
auch eine andere Interpretation zulassen. Näheres darüber in H. Krätzl, a . a. 0 ., 10, bes. Anm. 4 
bis 6. 
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der Feier des Meßopfers die auch ohne sakramentale Kommunı0n wirkliche
Beteiligung eucharistischen Geheimnis ist), dıe Beteiligung carıtatıven
irken der Kirche un iıhrem Kıngen um mehr Gerechtigkeit iın der Welt; der

als räger des Evangelıums für ihre Kınder wirken, oibt ihnen einen wich-
tigen Auftrag; S1€e können und sollen Gesinnung und Tat der Buße teilnehmen,
die den Grundweisen christlicher un kirchlicher Existenz gehört‘‘1?.
Wenn sich er 1mM Augenblick nıcht für alle robleme Lösungen en lassen,

sind doch dıe davon betroffenen Christen 1m 1ın  Il auf ihr inneres Reifen
und auf die ständig geforderte Umkehr weiterhin auf dem Weg und können ohl
der Rechtfertigung Gottes annn gewifs se1n, S1Ee guten Gewlssens all das
tun, Was ihnen ın der jeweiligen Situation tun möglich ist?209

Es besteht ın der IC eın offizieller Konsens, da{f wiederverheiratete Ge-
schiedene den Sakramenten zugelassen werden können gibt och keinen
Konsens ber die dafür erforderlichen Voraussetzungen.
Johannes Paul at 1ın seiner Schlußansprache Bischofssynode 1980 ın Kom
darauf hingewiesen, da{fs die Synodenväter wiederum die Praxıs der Kirche be-
kräftigten, wiederverheiratete eschiedene nichtzur Eucharistie zuzulassen.
Zugleich hat der aps eine andere alte Praxis OTIfNzıe bestätigt, da{fs nämlich sol-
che ZUu akramen der Bufße un! daraufhin auch Fucharıste zugelassen
werden können, die wWOo der Verpflichtung ZUr Irennung ın dieser ehelichen
Verbindung nicht nachkommen können, aber sich all jener kte enthalten, die
LIUT Eheleuten zustehen?*?.
Der aps bestätigt hiermuit Offızıe eıne PraxIıs, die VO  - vielen Beichtvätern geübt,
E eine eitlang VO  —_ Ordinariaten amtlich genehmigt wurde, WEen die Be-
troffenen schriftlich sıch verpflichteten, künftig wıe ‚„‚Bruder un Schwester“” d
en Es scheıint u auch klar se1n, da{fs das oben en Schreiben der lau-
benskongregation mit der erwähnten ‚‚probata praxI1s”‘ eben diese Praxıs
gemeınt hat (Wıe N übrigens ach Erscheinen dieses Schreibens 1n verschiede-
nen Kommentaren auch dargestellt wurde??), Obwohl die Darstellung des
schwierigen TODIEMS ın einer Predigt naturgegeben ur sehr kurz se1ın konnte,
sind doch olgende TODIeme deutlich angeschnitten: Dafs Situationen BC-
ben kann, Partner ın dieser ehelichen Gemeinschaft die Verpflichtung

50 SCHhrel| der Erzbischof Vo München und Freising, Kardınal Josef atzınger, ıIn einem „Briefa
die Priester, Diakone un alle 1m pastoralen Dienst Stehenden”‘ ber Inhalt und Aussagen bei der
römischen Bischofssynode a 1980, Vgl dazu auch Internationale Theologenkommis-
SION .
Dazu sagt ausdrücklich dıe Bischofssynode: da{s auch das Versagen der Kommuniongemeıin-
schaft (und ihm entsprechend cdas zeichenhafte Aushalten ın solch sichtbarer Trennung) nicht be-
deutet, da{fß einem Menschen das Heil abgesprochen wird.‘“ Katzınger, „Brief cdie Priester“”,

aps Johannes Paul Predigt Zzu Abschlufßß der Bischofssynode 1980 ‚‚Quamquam negandum
1O est tales PEeISONdS ad cramentum paenitentiae, G1 CASU.: fert, reC1piO deinde ad eucha-
risticam communJ]10NeEM, Cu SCS«C SINCero corde aperiunt vivendı formae, quae indissolubilitatı
1mOn11 NO adversatur, PCu eiusmodiı Vır et mulıer, quı oblı atıonem separation1s adım-
plere NO possunt officium ın suscıpıunt OMNıNO continenter viven E scilicet abstinendiı ab-
Hbus quı sol1s coniugibus Competunt, et simul scandalum abest, amen privatıo conciliationıs sa

cramentalıs Cu \DIST 0S d perseverantıa In orando, ın paenıtentia carıtate exercenda mınıme ab-
strahat, tandem CONVeEersSIONIS aluhs gratiam consequantur.“ L’Osservatore Komano, Sonn-
tag, 1980,
Vgl azu okumen der Italienischen Bischofskonterenz Zr Pastoral bel1 irregulären khesitua tıo0-
Nne 1ın L’UOsservatore Komano, 258 1979, Nr
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an der Feier des Meßopfers (die auch ohne sakramentale Kommunion wirkliche 
Beteiligung am eucharistischen Geheimnis ist), d ie Beteiligung am caritativen 
Wirken der Kirche und an ihrem Ringen um mehr Gerechtigkeit in der Welt; der 
Ruf, als Träger des Evangeliums für ihre Kinder zu wirken, gibt ihnen einen wich­
tigen Auftrag; sie können und sollen an Gesinnung und Tat der Buße teilnehmen, 
die zu den Grundweisen christlicher und kirchlicher Existenz gehört"19. 

Wenn sich daher im Augenblick nicht für alle Probleme Lösungen finden lassen, 
so sind doch die davon betroffenen Christen im Hinblick auf ihr inneres Reifen 
und auf die ständig geforderte Umkehr weiterhin auf dem Weg und können wohl 
der Rechtfertigung Gottes dann gewiß sein, wenn sie guten Gewissens all das 
tun, was ihnen in der jeweiligen Situation zu tun möglich is t20 . 

5. Es besteht in der Kirche ein offizieller Konsens, daß wiederverheiratete Ge­
schiedene zu den Sakramenten zugelassen werden können- es gibt noch keinen 
Konsens über die dafür erforderlichen Voraussetzungen. 

Johannes Paul II. hat in seiner Schlußansprache zur Bischofssynode 1980 in Rom 
darauf hingewiesen, daß die Synodenväter wiederum die Praxis der Kirche be­
kräftigt haben, wiederverheiratete Geschiedene nicht zur Eucharistie zuzulassen. 
Zugleich hat der Papst eine andere alte Praxis offiziell bestätigt, daß nämlich sol­
che zum Sakrament der Buße und daraufhin auch zur Eucharistie zugelassen 
werden können, die wohl der Verpflichtung zur Trennung in dieser 2. ehelichen 
Verbindung nicht nachkommen können, aber sich all jener Akte enthal ten, die 
nur Eheleuten zustehen21 . 

Der Papst bestätigt hiermit offiziell eine Praxis, die von vielen Beichtvätern geübt, 
ja eine Zeitlang sogar von Ordinariaten amtlich genehmigt wurde, wenn die Be­
troffenen schriftlich sich verpflichteten, künftig wie„ Bruder und Schwester'' zu 
leben. Es scheint nun auch klar zu sein, daß das oben gen. Schreiben der Glau­
benskongregation (1973) mit der erwähnten „ probata praxis" eben diese Praxis 
gemeint hat. (Wie es übrigens nach Erscheinen dieses Schreibens in verschiede­
nen Kommentaren auch dargestellt wurde22). Obwohl die Darstellung des so 
schwierigen Problems in einer Predigt naturgegeben nur sehr kurz sein konnte, 
sind doch folgende Probleme deutlich angeschnitten: 1. Daß es Situationen ge­
ben kann, wo Partner in dieser 2. ehelichen Gemeinschaft die Verpflichtung 

19 So schreibt der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Josef Ratzinger, in einem„ Brief an 
die Priester, Diakone und alle im pastoralen Dienst Stehenden" über Inhalt und Aussagen bei der 
römischen Bischofssynode am 8. 12. 1980, 13. Vgl. dazu auch Internationale Theologenkommis­
sion a . a . 0., 463. 

20 Dazu sagt ausdrücklich die Bischofssynode:,, .. . daß auch das Versagen der Kommuniongemein­
schaft (und ihm entsprechend das zeichenhafte Aushalten in solch sichtbarer Trennung) nicht be­
deutet, daß e inem Menschen das Heil abgesprochen wird." J. Ratzinger, ,, Brief an die Priester", 
13. 

21 Papst Johannes Paul U. Predigt zum Abschluß der Bischofssynode 1980: ,,Quamquam negandum 
non est tales personas ad sacramentum paeni tentiae, s i casus fert, recipi posse ac deinde ad eucha­
risticam communionem, cum sese sincero corde aperiunt vivendi formae, quae indissolubifüati ma­
trimonii non adversatur, nempe cum eiusmodi vir et mulier, qui obliga tionem separationis adim­
plere non possunt officium in se suscipiunt omnino continente r vivendi, scilicet se abstinendi ab ac­
tibus qui solis coniugibus competunt, et simul scandalum abest, tarnen privatio conciliationis sa­
cramentalis cum Deo eos a perseverantia in orando, in paenitentia et caritate exercenda minimc ab­
strahat, ut tandem conversionis et salutis gratiam consequantur." L'Osservatore Romano, Sonn­
tag, 26. 10. 1980, 2. 

22 Vgl. dazu Dokument der Italienischen Bischofskonferenz zur Pastoral bei irregulären Ehesituatio­
nen, in: L'Osservatore Romano, 28. 4. 1979, Nr. 28. 
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wohl VO Naturrecht her) aben, beieinander bleiben; da{s der Zulassung
ZUT Eucharistie die Absolution 1mM Bußßsakrament vorausgeht; da{fß das P’rinzip
der Unauflöslichkeit der kEhe 1ın keiner Weise in rage geste werden darf Was
diese ‚‚probata prax1s”‘ der Zulassung zu den Sakramenten anlangt, 21bt eES also
eiINe Vo Übereinstimmung zwischen der Praxis der Deelsorger un den kir-
chenamtlichen Außerungen??,
UrcC die Bischofssynode 1980 scheint auch hinsichtlich eines Falles eın
allgemeiner Konsens ber dıie Zulassung Eucharistie bestehen: nämlich,
wWwenn die Betroffenen ZUr egründeten Gewissensüberzeugung gekommen SINd,
da{fß die Ehe won NIC  g sel, aber der gerichtliche Nachweis nicht erDracCc
werden könne. ‚In olchem Fall kann- unter Vermeidung VO  — Argernis ın Ent-
sprechung N den begründeten Gewissensurteilen die Kommunionzulassunggewährt werden‘‘/24+4
Darüber hinaus nat sich 1m Lauf der etzten Jahrzehnte Dogmatikern, Mo-
raltheologen, Pastoraltheologen und 1m NnscChlu daran auch unter Kanonisten
eın sehr weitgehender Konsens dahin gebildet, da{fs auch bei Gültigkeit der Ehe
unter bestimmten Voraussetzungen die Zulassung den Sakramenten verant-
wortbar erscheint, selbst wWenn das ersprechen, wıe Bruder und Schwester
eben, cht oder och nicht abgegeben werden kann. In einer sehr pragnantenOTM hat diese Voraussetzungen Kardinal ose Katziınger schon 197/2. damals
Professor für Dogmatik und Dogmengeschich te In kKegensburg, 1M Rahmen einer
Publikation der Akademie ıIn Bayern dargestellt: ‚„Wo eıne kEhe se1t
langem un ın einer für beide Seiten iırreparablen Weise zerbrochen ist;
gekehrt eıne hernach eingegangene zweıte Ehe sich über einen längeren eıt-
Taum 2ın als eıne sittliche Realität bewährt hat un mıiıt dem Geist des Glaubens,
besonders auch ın der Erziehung der Kınder, rfüllt worden ist (SO da{fs dıe Zers tO-
rung dieser zweıten Ehe eine sittliche TO zerstoren und moralischen chaden
anrichten würde), da sollte auf einem aufßergerichtlichen Weg auf das Zeugnisdes Pfarrers un VO  — Gemeindegliedern hın die Zulassung der In einer solchen
zweıten Ehe Lebenden ZUT Kommunion gewährt werden‘‘?2>
Und eine solche egelung sieht Katzinger a us der TadılL on der Kirche her EecC Inhaltlich stimmen heute den eben genNn Kriıterien bekann te Auoren Z wıe
Häring?*®, OC  e  / Hörmann?8, Fuchs?*?, Gründel®°, Rotter$?, Lehmann?, Kas-

Freilich muf(s auch die Kriıtik dieser DPraxis erwähnt werden: entste der Anschein, als b ehe-
liches Zusammenleben VOT allem ın der Ausübung der 508 ehelichen kte bestünde; terner wiıird
auf die, Or allem bei Jüngeren Partnern, tast unerfüllbare Forderung hingewiesen, ın ständiger‚,‚0CCaslıo proxima”” dennoch enthaltsam ZU leben. Vgl dazu auch Hörmann, Kirche und zweiıte
kEhe, Tyrolia 1972, bis 5l; Forster, Möglichkeiten eiıner Bußordnung für wiederverheira ete (20
schiedene, In: HerKorr (1980) Nr 9, 465

inger, TE an die Priester, Vgl dazu Cdıe Meinung der Moraltheologen bisher: Hor-
9 a

Ratzınger, Zur Frage ach der Unauflöslichkeit der kEhe, 1n Fhe und Ehescheidung, Ösel, Muüun-
chen 1972,

Härıng, Lösungen 1Im Gewissensbereich für unlösbare kEhefälle, 1n Heımerl, Verheiratet und
nıcht verheiratet? Herder 1970, 145 tf

27 e, Die gescheiterte kEhe, 1n Ehe nd kEhescheidung, Oosel, München 1972, 130£
Hormann, 1 (:

Fuchs, Die Unauflöslichkeit der kEhe ın Diskussion, ın Rahner / Semmelroth Hg.) Theologi-sche Akademie IX, Frankfturt 1972, 102€£.
Gründel, Die Zukunft der christlichen kEhe, Don BOSCO, München 1978, 153  —

31 xotter, Fragen der Sexualität, Tyrolia 1979 / ff
3A2 Lehmann, Unauflöslichkeit der Ehe, 1: Gegenwart des Glaubens, Maınz 19/4, 291 ff
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(wohl vom Naturrecht her) haben, beieinander zu bleiben; 2. daß der Zulassung 
zur Eucharistie die Absolution im Bußsakrament vorausgeht; 3. daß das Prinzip 
der Unauflöslichkeit der Ehe in keiner Weise in Frage gestellt werden darf. Was 
diese „probata praxis" der Zulassung zu den Sakramenten anlangt, gibt es also 
eine volle Übereinstimmung zwischen der Praxis der Seelsorger und den kir­
chenamtlichen Äußerungen23. 

Durch die Bischofssynode 1980 scheint nun auch hinsichtlich eines 2. Falles ein 
allgemeiner Konsens über die Zulassung zur Eucharistie zu bestehen: nämlich, 
wenn die Betroffenen zur begründeten Gewissensüberzeugung gekommen sind, 
daß die 1. Ehe wohl nichtig sei, aber der gerichtliche Nachweis nicht erbrach t 
werden könne. ,,In solchem Fall kann- unter Vermeidung von Ärgernis- in Ent­
sprechung zu den begründeten Gewissensurteilen die Kommunionzulassung 
gewährt werden" 24. 

Darüber hinaus hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte unter Dogmatikern, Mo­
raltheologen, Pastoraltheologen und im Anschluß daran auch unter Kanonisten 
ein sehr weitgehender Konsens dahin gebildet, daß auch bei Gültigkeit der 1. Ehe 
unter bes timmten Voraussetzungen die Zulassung zu den Sakramenten verant­
wortbar erscheint, selbst wenn das Versprechen, wie Bruder und Schwester zu 
leben, nicht oder noch nicht abgegeben werden kann. In einer sehr prägnanten 
Form hat diese Voraussetzungen Kardinal Josef Ratzinger schon 1972, damals 
Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte in Regensburg, im Rahmen einer 
Publikation der Kath. Akademie in Bayern dargestellt: ,, Wo eine erste Ehe seit 
langem und in einer für beide Seiten irreparablen Weise zerbrochen is t; wo um­
gekehrt eine hernach eingegangene zweite Ehe sich über einen längeren Zeit­
raum hin als eine sittliche Realität bewährt hat und mit dem Geist des Glaubens, 
besonders auch in der Erziehung der Kinder, erfüllt worden ist (so daß die Zerstö­
rung dieser zweiten Ehe eine sittliche Größe zerstören und moralischen Schaden 
anrichten würde), da sollte auf einem außergerichtlichen Weg auf das Zeugnis 
des Pfarrers und von Gemeindegliedern hin die Zulassung der in einer solchen 
zweiten Ehe Lebenden zur Kommunion gewährt werden"25 . 

Und eine solche Regelung sieht Ratzinger aus der Tradition der Kirche her ge­
deckt. Inhaltlich stimmen heute den eben gen. Kriterien bekannte Autoren zu wie 
Häring2 6

, Böckle27
, Hörmann28, Fuchs29, Gründel3°, Rotter31, Lehrnann32, Kas-

23 Freilich muß auch die Kritik an dieser Praxis erwähnt werden: Es entsteht der Anschein, als ob ehe­
liches Zusammenleben vor allem in der Ausübung der sog. ehelichen Akte bestünde; ferner wird 
auf die, vor allem bei jüngeren Partnern, fas t unerfü llbare Forderung hingewiesen, in s tändiger 
„occasio proxima" dennoch entha ltsam zu leben. Vgl. dazu auch K. Hön11m111, Kirche und zweite 
Ehe, Tyrolia 1972, 47 bis 51; K. Forsfer, Möglichkeiten einer Bußordnung für wiederverheiratete Ge­
schiedene, in: HerKorr 34 (1980), Nr. 9, 465. 

24 
/. Rntzi11ger, Brief an die Priester, 13. Vgl. dazu die Meinung der Moraltheologen bisher: K. /-/ör-
111m111, a. a. 0 . 36. 

25 
/. Rntzi11ger, Zur Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehe, in: Ehe und Ehescheidung, Kösel, Mün­
chen 1972, 54. 

26 B. l-läri11g, Lösungen im Gewissensbereich für unlösbare Ehefälle, in: 1-1. Hei111erl, Verheiratet und 
nicht verheiratet? Herder 1970, 145 ff. 

27 F. Böckle, Die gesche iterte Ehe, in: Ehe und Ehescheidung, Kösel, München 1972, 130f. 
28 K. Höm1m111, a. a. 0., 60. 
29 

/ . Fuchs, Die Unauflöslichkeit der Ehe in Diskussion, in: K. Rnh11er / 0. Se111111elroth (Hg.), Theologi-
sche Akademie LX, Frankfurt 1972, 102 f. 

30 
/. Grii11de/, Die Zukunft der christlichen Ehe, Don Bosco, München 1978, 153f. 

31 H. Rotter, Fragen der Sexualität, Tyrolia 1979. 71 ff. 
32 K. Lelz111n1111, U1zn11J1öslichkeit der Ehe, in: Gegenwart des Glaubens, Mainz 1974, 291 ff. 
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Per33 Die Wortmeldungen der Bischöfte bel der Bischofssynode ın Rom
zeigten, da{s diese Theologenmeinung auch VO  3 vielen Bischöfen geteilt wird
Zuletzt hat Forster, Pastoralprofessor ın Augsburg, eDbentTtalls diesen Weg als
gangbar bezeichnet, allerdings un besonderer Betonung des für die Disposi-
Hon des Betroffenen unabdıngbaren Buß und Besserungswillen. ‚‚Dazu gehört
nıcht Aur die Anerkennung des persönlichen Sch  anteils 1 Scheitern der
kramental egründeten kEhe, sondern auch die Anerkennung der pannung, 1n
der die nicht sakramental begründete, menschlich vielleicht gut gelingende
‚Zweitehe*‘ dem für die Gemeinschaft der Kirche verbin:  ichen Herrengebot
eıben sSte '& Besonders betont wird In diesem Artükel, da{fs diese Bufßshaltung
ftortdauern mufs, da{fß 5 also tatsächlich bei der Pastoral eine andauernde be-
gleitende Seelsorge geht „„Der Betroffene mMu mıiıt der ılfe eines veran  r..

tungsbewulßsten Seelsorgers un nıt dessen weiterführender Begleitung die auf
seine individuelle Situation abgestimmten Möglichkeiten eıner ernsten Buße fin-
den un entsprechend seinem Lebensgang weiterentwickeln. Ist bereit, S1e
verwirklichen, werden die sakramentale Lossprechung un 17C S1e der
Empfang der Eucharistie möglich. el Sakramente en ın diesem Fall ihren
wesentlichen ınn In der Stärkung eiINeEeSsS tortdauernden und sich iıimmer e be-
währenden iıllens tätıgen Verwirklichung des VO Herrn geforderten un
In der sakramentalen Zeichenhaftigkeit für die friedenstiftende uwendung des
der Kirche anvertrauten Heils Aln eın itglie dieser Kirche, das sich 1 Kahmen
des ın seiner Situation Möglichen auf dem Weg tätıger Umkehr befindet‘‘S>. Die
rage der geschlechtlichen Beziehungen ıIn dieser ‚‚Zweitehe” 1St „ın eıner
personalen TUn der Geschlechtlichkeit wıe der individuellen Situation
orienherten Weise einzubeziehen‘‘$6.
Zusammenfassend kann Ian also/ da{fs 5 einen allgemeınen Konsens da-
für 1bt, wiederverheiratete eschiedene annn 7ZUT Eucharistie zuzulassen,
entweder die Ehe muıiıt moralischer Sicherheit ungültig Wäal jedoch gerichtlich
cht erwıesen werden kann) Ooder aber (wenn dıe Ehe gültig war) sich die in
der ehelichen Gemeinschaft ebenden verpflichten, wIıe Bruder und chwe-
ster en Im Widerspruch ZUT offiziellen römischen Meiınung scheinen Je-
doch jene eologen P stehen, die die Voraussetzung, wıe Bruder nd chwe-
ster en, 1En bestimmten Umständen cht als unbedingt notwendig Aa1NlS5e-

hen Forster hingegen sieht ın der VO  - hm vorgeschlagenen Lösung keinen Ge-
gensatz Z.UT bisherigen ‚‚bewährten kirchlichen FrTaxis , eher eıne „ 41605 und VeI-

Hefende Interpretation” dazu®”. Freilich bleibt weiterhin unbestritten, da{fß solche
Lösungen 1Ur für das forum internum sind, da{fs also nıemand einen Rechtsan-
spruch auf diesen Sakramentenempfang rheben kann, dafs dadurch die ‚Zweıt-
ehe“ chlicherseits nıcht legitimiert wird un eine solche Lösung L1UT annn

33 Ssper, Zur Theologie der christlichen Ehe,
Forster, Möglichkeiten eıner Bußordnung für wiederverheiratete Geschiedene, 1n HerKorr

(1980) NT 9,
35 Forster, O., 466

Forster, O., 466
Forster, 6 466 er Artikel Forster bekommt einen besonderen Stellenwert, weil

sich €e1 auf die SZt VOn der gemeinsamen Synode der Bıstumer In der BRD geäußerten ach
Kom ärung der Möglichkeit eıner Zulassung wiederverheirateter geschiedener Katholiken V

den Sakramenten beruft, auf die noch immer keine endgültige Antwort gekommen ıst Vgl Ge-
meımsame Synode der Bistume: der Bundesrepublik Deutschland, Beschlufß ‚‚Christlich gelebte
FEhe un Familie*“, (offizielle Gesamtausgabe), 449 bıs 453
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per33 u. v. a. Die Wortmeldungen der Bischöfe bei der Bischofssynode in Rom 
zeigten, daß diese Theologenmeinung auch von vielen Bischöfen geteilt wird. 
Zuletzt hat K. Forster, Pastoralprofessor in Augsburg, ebenfalls diesen Weg als 
gangbar bezeichnet, allerdings unter besonderer Betonung des für die Disposi­
tion des Betroffenen unabdingbaren Buß - und Besserungswillen. ,,Dazu gehört 
nicht nur die Anerkennung des persönlichen Schuldanteils am Scheitern der sa­
kramental begründeten Ehe, sondern auch die Anerkennung der Spannung, in 
der die nicht sakramental begründete, menschlich vielleich t g ut gelingende 
,Zweitehe' zu dem für die Gemeinschaft der Kirche verbind lichen Herrengebot 
bleibend steht' ' 34. Besonders betont wird in diesem Artikel, daß diese Bußhaltung 
fortdauern muß, daß es also tatsächlich bei der Pastoral um eine andauernde be­
gleitende Seelsorge geht. ,,Der Betroffene muß mit der Hilfe eines verantwor­
tungsbewußten Seelsorgers und mit dessen weiterführender Begleitung die auf 
seine individuelle Situation abgestimmten Möglichkeiten einer ernsten Buße fin­
den und entsprechend seinem Lebensgang weiterentwickeln. Ist er bereit, s ie zu 
verwirklichen, so werden die sakramen tale Lossprechung und durch sie der 
Empfang der Eucharistie möglich . Beide Sakramente haben in d iesem Fall ihren 
wesentlichen Si.Im in der Stärkung eines fortda uernden und sich immer neu be­
währenden Willens zur tätigen Verwirklichung des vom Herrn geforderten und 
in der sakramentalen Zeichenhaftigkeit für die friedenstiftende Zuwendung des 
der Kirche anvertrauten Heils an ein Mitglied dieser Kirche, das sich im Rahmen 
des in seiner Situation Möglichen auf dem Weg tätiger Umkehr befindet"35. Die 
Frage der geschlechtlichen Beziehungen in dieser „Zweitehe" is t „i.J1 eine r am 
personalen Grund der Geschlechtlichkeit wie an der individuellen Situation 
orientierten Weise einzubeziehen"3 6

. 

Zusammenfassend kann man also sagen, daß es einen al lgemeinen Konsens da­
für gibt, wiederverheiratete Geschiedene dann zur Eucharistie z uzulassen, wenn 
entweder die 1. Ehe mit moralischer Sicherheit ungültig war (jedoch gerichtlich 
nicht erwiesen werden ka nn) oder aber (wenn die 1. Ehe gü ltig war) sich d ie in 
der 2. ehelichen Gemeinschaft Lebenden verpflich ten, wie Bruder und Schwe­
ster zu leben . Im Widerspruch zur offiziellen römischen Meinung scheinen je­
doch jene Theologen zu stehen, die die Voraussetzung, wie Bruder und Schwe­
ster zu leben, unter bestimmten Umständen nicht als unbedingt notwendig anse­
h en. Forster hingegen sieht in der von ihm vorgeschlagenen Lösung keinen Ge­
gensatz zur bisherigen,, bewährten kirchlichen Praxis'', eher eine, ,neue und ver­
tiefende Interpretation" daz u37. Freilich bleibt weiterhin unbestritten, daß solch e 
Lösungen nur für das forum internum sind, daß also niemand einen Rechtsan­
spruch auf diesen Sakramentenempfang erheben kann, daß dadurch die „Zweit­
ehe" kirchlicherseits nicht legitimiert wird und daß eine solche Lösung n ur dann 

33 W. Knsper, Zur Theologie der christlichen Ehe, 80-83. 
34 K. Forster, Möglichkeite n einer Bußordnung für wiederverheiratete Geschiedene, in: HerKorr 34 

(1980), Nr. 9, 466. 
35 K. Forster, a. a. 0., 466. 
36 K. Forster, a. a. 0., 466. 
37 K. Forster, a. a. 0., 466. Der Artikel von Forster bekommt einen besonderen Stellenwert, weil er 

sich dabei auf die szt. von der gemeinsamen Synode der Bistümer in der BRD geäußerten Bitte nach 
Rom um Klärung der Möglichkeit einer Zulassung wiederverheirateter geschiedener Katholiken zu 
den Sakramenten beruft, auf die noch immer keine endgültige An twort gekommen is t. Vgl. Ge­
meinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland, Beschluß „O,ristlich gelebte 
Ehe und Familie", 3.5 (offizielle Gesamtausgabe), 449 bis 453. 
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gerechtfertigt ist, WenNnn Partner dieser Zweitehe in eine ausweglose 'ır  ich-
tenkollision“ geraten Sind.
ine theologisch gut fundierte Weiterentwicklung der bisher ‚‚bewährten kirchli-
chen Praxıs”” muüßfßlte Zukuntft, wıe es Forster versucht hat, 1UnM auch auf TEe1-
erer un offiziellerer Basıs erfolgen. Vorher müßfßte aber ohl och eiıne 1e]| 1N-
tensivere Auseinandersetzung sowochl mıiıt jenen Argumenten, die den gesamt-
kirchlichen Erklärungen er zugrunde lagen, als auch mıiıt jenen, die ın den
etzten Jahren VO iImmer mehr ‚‚probaten“ Autoren vertreten wurden, erfolgen.
Wie ZTOMS die opannung och immer zwischen beiden Weisen der Argumentatiıon
ist, hat sich VOT der römischen Bischofssynode 1980 gezeligt, 1mM Laufe der Inter-
ventonen auf der Bischofssynode selbst un In den Keaktionen danach
uch die 5Synodenväter sich bewulst, da{flß dıie rage och nicht ZUu Ende
diskutiert ist S1je en vielmehr ausdrücklich festgehalten: „VON pastoraler
orge diese Gläubigen getrieben, wünscht die 5Synode, dafs eine eue und
och gründlichere Untersuchung un Berücksichtigung auch der Praxıs der
Ostkirche angestellt werde mıit dem Ziel, da{fs die pastorale Barmherzigkeit och
umfassender werde‘‘38

Zulassung den Sakramenten ist nicht einziges oder ausschließliches Ziel
pastoraler orge geht eine umfassende Seelsorge.
50 sehr VO  —; manchen Betroffenen die Zulassung den Sakramenten erbeten
wird, und sechr auch dem sakramentalenen übernaürliche Hıilfe für die Be-
wältigung der ohnehin schweren Situation erwarten ist, darf das seelsorgliche
Bemühen nıcht auf die Zulassung den Sakramenten alleıin beschränkt SEe1IN. FEi-
nerseıts wird SI1E [1UT ın seltenen Fällen möglich Se1IN; andererseits wird dadurch
das Gesamtproblem für die Betroffenen cht endgültig gelöst; schließlich ent-
bindet die Zulassung den Sakramenten den Deelsorger nicht, sich weiterhin
der Betroffenen In verschiedener Weise anzunehmen, und darf G1E mit ihrem
Problem auch künftig cht eın lassen.

OÖsungen 1 forum internum ändern die rechtliche Situation für den außeren
Bereich nıicht
Ausnahmelösungen, wıe S1€e mehr un mehr für das forum iınternum gesucht
werden, und ın manchen en (wie INa  — gesehen hat) auch gewährt werden
können, geben damit die 1 öffentlichen Bereich verlorenen Ehrenrechte nicht
zurück. Es bleiben auch ann och die nach dem jeweiligen allgemeinen oder
artıkularen ecCc gesetzten einschränkenden Bestimmungen ıIn Kraft>>

Be1i en 50R pastoralen Lösungen (für das forum internum) mu{fs ucks1ı
ewerden auf die größere Gemeinde, auf eine einheitliche Prax1ıs der
Kırche und auf jene, die gerade ın einer krisenhaften Ehe en oder ach einer
zerbrochenen Ehe bewußt ehelos geblieben siınd.
Das Bestreben, die (Pfarr-)Gemeinde mehr un:! mehr auf 508 pastorale LÖ-

tzinger, Brief a die Priester, Diese Forderung haben VOT allem dıe 5Synodenväter der fran-
zösischen Sprachgruppe aufgestellt, vgl 5Synode des Eveques 1980, 145s, aber uch die Syno-
denväter der englischen 5Sprachgruppe B, a W, 156
Vgl ben Anm
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gerechtfertigt ist, wenn Partner in dieser Zweitehe in eine ausweglose „ Pflich­
tenkollision" geraten sind. 
Eine theologisch gut fundierte Weiterentwicklung der bisher „ bewährten kirchli­
chen Praxis" müßte in Zukunft, so wie es Forster versucht hat, nun auch auf brei­
terer und offiziellerer Basis erfolgen. Vorher müßte aber wohl noch eine viel in­
tensivere Auseinandersetzung sowohl mit jenen Argumenten, die den gesamt­
kirchlichen Erklärungen bisher zugrunde lagen, als auch mit jenen, die in den 
letzten Jahren von immer mehr „ probaten" Autoren vertreten w urden, erfolgen. 
Wie groß die Spannung noch immer zwischen beiden Weisen der Argumentation 
ist, hat sich vor der römischen Bischofssynode 1980 gezeigt, im Laufe der Inter­
ventionen auf der Bischofssynode selbst und in den Reaktionen danach. 
Auch die Synodenväter waren sich bewußt, daß die Frage noch nicht zu Ende 
diskutiert ist. Sie haben vielmehr ausdrücklich festgehalten: ,, Von pastoraler 
Sorge um diese Gläubigen getrieben, wünscht die Synode, daß eine neue und 
noch gründlichere Untersuchung - unter Berücksichtigung auch der Praxis der 
Os tkirche - angestellt werde mit dem Ziel, daß die pas torale Barmherzigkeit noch 
umfassender werde"38. 

6. Zulassung zu den Sakramenten ist nicht einziges oder ausschließliches Ziel 
pastoraler Sorge - es geht um eine umfassende Seelsorge . 

So sehr von manchen Betroffenen die Zulassung zu den Sakramenten erbeten 
wird, und so sehr auch dem sakramentalen Leben übernatürliche Hilfe für die Be­
wältigung der ohnehin schweren Situation zu erwarten ist, darf das seelsorgliche 
Bemühen nicht auf die Zulassung zu den Sakramenten allein beschränkt sein. Ei­
nerseits wird sie nur in seltenen Fällen möglich sein; andererseits wird dadurch 
das Gesamtproblem für die Betroffenen nicht endgültig gelöst; schließlich ent­
binde t die Zulassung zu den Sakramenten den Seelsorger nich t, sich weiterhin 
der Betroffenen in verschiedener Weise anzunehmen, und er darf sie mit ihrem 
Problem auch künftig nicht allein lassen. 

7. Lösungen im forum internum ändern die rechtliche Situation für den äußeren 
Bereich nicht. 

Ausnahmelösungen, wie sie mehr und mehr für das forum internum gesucht 
werden, und in manchen Fällen (wie man gesehen hat) auch gewährt werden 
können, geben damit die im öffentlichen Bereich verlorenen Ehrenrechte nicht 
zurück. Es bleiben auch dann noch die nach dem jeweiligen allgemeinen oder 
partikularen Recht gesetzten einschränkenden Bestimmungen in Kraft39. 

8. Bei allen sog. pastoralen Lösungen (für das forum internum) muß Rücksicht 
genommen werden auf die größere Gemeinde, auf eine einheitliche Praxis der 
Kirche und auf jene, die gerade in einer krisenhaften Ehe leben oder nach einer 
zerbrochenen Ehe bewußt ehelos geblieben sind. 

Das Bestreben, die (Pfarr-)Gemeinde mehr und mehr auf sog. pastorale Lö-

38 / . Rnlzinger, Brief an die Priester, 13 f. Diese Forderung haben vor a llem die Synodenväter der fran­
zösischen Sprachgruppe A aufgestellt, vgl. Synode des Eveques 1980, 145s, aber auch die Syno­
denväter der englischen Sprachgruppe B, a. a . 0., 156 u. a. 

39 Vgl. oben Anm. 18. 

152 



sungsmöglichkeiten vorzubereiten nd das Verständnis dafür wecken, kann
auch negatıve Folgen en Angestrebt wird eın barmherziges Verständnis für
menschliches Versagen.
[Ja aber viele Menschen ohnehin unter sehr starken Umweltseinflüssen stehen,
die die Ehe unterminieren, annn unbewußf(t bei wachsendem Verständnis für die
Not anderer auch der Ernst der Forderung nach Ireue nd Unauflöslichkeit
schwinden. ‚„„Wer nıcht gleichzeitig miıt och gröfßerer Entschiedenheit un
Überzeugungskraft das Bewußtsein für die unbedingte Ireue ın der Ehe weckt,
verwirkt sıch theologisch un: praktisch as ec ernsthaft und verantwortlich
pastorale en für wiederverheiratete schiedene schaffen‘‘409
Die Verantwortung besteht nıcht X: der eigenen (GGemeinde gegenüber, sondern
auch der größeren (Dekanat, DIiözese uUSW.). elche Auswirkungen eine extreme
Praxis weiıit ber die Betroffenen hinaus hat, läßt sich nıcht abschätzen; csehr ernste
seelsorgliche Bemühungen VO Mıtbrüdern können dadurch schwer gestort
werden. 1es heifßt aber nıicht, da{f INan nicht ın orge ©  e Wege suchen MUSSe
oder da{sa KRücksicht auf Gemeinsamkeit UT der eiınste gemeinsame Nenner
ZUu suchen sel.)
erden allzu leichtfertig Lösungsmöglichkeiten angeboten, werden kEhepart-
HO; die gerade In einer Krise sind und selbst u  3 persönliche Lösungen ringen, ın
ihrem ernsten Bemühen geschwächt. Geschiedene Eheleute aber, Cdie SAaMNZ be-
wulfst ehelos geblieben SiNnd, umMm Zeugnis für die Unauflöslichkeit der Ehe abzu-
legen, könnten sich als alleingelassen un unverstanden fühlen

Ehepastoral darf sich nıe auf Notfälle beschränken, sondern mu{fs das Ge-
samtproblem VOT ugen en
In vielen zuständigen Kreisen wird heute viel mehr über die Pastoral wıeder-
verheirateten schıiedenen diskutiertals übereine bessere Ehevorbereitung und
bessere kEhebegleitung. 50 erns das Problem vieler geschiedener elieute ist,

mu{fs gleichzeitig ach den Gründen dafür gesucht werden, und die liegen sehr
Oft In einer Zu grofßen Leichtfertigkeit und Übereiltheit eiım Abschlufß der Ehe
Auszubauen ware sicher eine entfernte khevorbereitung, aufzubauen ware eine
anspruchsvollere unmiıttelhare Ehevorbereitung (1im Sinne eines Ehekatechume-
nats), die den Ehewerbern 1e] deutlicher, vielleicht erstenmal überhaupt
klarmacht, W as Ehe als Sakrament ist und SeIN SO ehr estarken waren alle
pastoralen Bemühungen hinsichtlich einer khebegleitung un VOT em auch E1-
nerTr Krisenberatung?!.

Das Problem der wiederverheirateten Geschiedenen erscheint fast unlösbar
dennoch dürfen die Verantwortlichen iın der Kırche nıcht aufhören, nach LOö-

suchen.
An der Art, wıe 198721 gemeınsam un: verantwortungsvoll ach seelsorglichen
Lösungen sucht, wird sich die Ireue ZUIN Evangelium ainsichtlic der Aufforde-
rung ZUT Unauftflöslichkeit der Ehe, aber auch ainsichtlich der geforderten Barm-
herzigkeit erweısen Bei en emühungen soll aber auch die gemeinsame grofße
Verantwortung zwischen den Priestern zZzusamme miıt den Bischöfen und dem

A Lehmann, Unauflöslichkeit der kEhe, 11} Gegenwart des Glaubens, 296
Näheres dazu ra Seelsorge al wiederverheirateten Geschiedenen, 38
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sungsmöglichkeiten vorzubereiten und das Verständnis dafür z u wecken, kann 
a uch negative Folgen haben. Angestrebt wird ein barmherziges Verständnis für 
menschliches Versagen. 
Da aber viele Menschen ohnehin unter sehr starken Umweltseinflüssen stehen, 
die die Ehe unterminieren, kann unbewußt bei wachsendem Verständnis für die 
Not anderer auch der Ernst der Forderung nach Treue und Unauflöslichkeit 
schwinden. ,, Wer nicht g leichzeitig mit noch größerer Entschiedenheit und 
Überzeugungskraft das Bewußtsein für die unbedingte Treue in der Ehe weckt, 
verwirkt sich theologisch und praktisch das Recht, e rnsthaft und verantwortlich 
pastorale Hilfen für wiederverheiratete Geschiedene zu schaffen"40. 

Die Verantwortung besteht nicht nur der eigenen Gemeinde gegenüber, sondern 
auch der größeren (Dekanat, Diözese usw.). Welche Auswirkungen eine extreme 
Praxis wei t über die Betroffenen hinaus hat, läßt sich nicht abschätzen; sehr ernste 
seelsorgliche Bemühungen von Mitbrüdern können dadurch schwer gestört 
werden. (Dies heißt aber nicht, daß man nicht in Sorge ne ue Wege suchen müsse 
oder daß aus Rücksicht auf Gemeinsamkeit nur der kleins te gemeinsame Nenner 
zu suchen sei.) 
Werden allzu leichtfertig Lösungsmöglichkeiten angeboten, so werden Ehepart­
ner, die gerade in einer Krise sind und selbs t um p ersönliche Lösungen ringen, in 
ihrem erns ten Bemühen geschwächt. Geschiedene Eh eleute aber, die ganz be­
wußt ehelos geblieben sind, um so Zeugnis für die Unauflöslichkeit der Ehe abzu­
legen, könnten sich als alleingelassen und unverstanden fühlen. 

9. Ehepastoral darf sich nie nur auf Notfälle beschränken, sondern muß das Ge­
samtproblem vor Augen haben. 

In vielen zuständigen Kreisen wird heute viel mehr übe r die Pastoral an wieder­
verheirateten Geschiedenen diskutiert als übe r eine bessere Ehevorbereitung und 
bessere Ehebegleitung. So ernst das Problem so vieler geschiedener Eh eleute ist, 
es muß gleichzeitig nach den Gründen dafür ges uch t werde n, und die liegen sehr 
oft in einer allzu großen Leichtfertigkeit und Oberei! theit beim Abschluß der Ehe. 
Auszubauen wäre sicher eine entfernte Ehevorbereitung, aufzubauen wäre eine 
anspruchsvollere unmittelbare Eh evorbereitung (im Sinne eines Ehekatechume­
nats), die den Ehewerbern viel deutlicher, vielleicht zum erstenmal überhaupt 
klarmacht, was Ehe als Sakrament is t und sein soll. Sehr zu bes tärken wären alle 
pastoralen Bemühungen hinsichtlich einer Ehebegleitung und vor allem auch ei­
ner Krisen bera tung41 . 

10. Das Problem der wiederverheirateten Geschiedenen erscheint fast unlösbar 
- dennoch dürfen die Verantwortlichen in der Kirche nicht aufhören, nach Lö­
sungen zu suchen. 

An der Art, wie man gemeinsam und verantwortungsvoll nach seelsorglichen 
Lösungen sucht, wird sich die Treue zum Eva ngeliwn hinsichtlich der Aufforde­
rung zur Unauflöslichkeit der Ehe, aber auch hinsichtlich der geforderten Barm­
herzigkeit erweisen. Bei allen Bemühungen soll aber auch d ie gemeinsame große 
Verantwortung zwischen den Priestern zusammen mit den Bischöfen und dem 

4
~ K. Leh111m111, Unauflöslichkeit der Ehe, in: Gegenwart des G laube ns, 296. 

41 Näheres dazu H. Krätzl, Seelsorge a n wiederverheirateten Geschiedenen, 38f. 
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aps und all jenen Lalıen, die Aus ihrem eigenen Erfahrungsbereich heraus gerade
für diese 5Sparte der Pastoral unersetzbar Wertvolles eizusteuern en, Zu

USdrTuC kommen.
FEin Zitat AUSs der Erklärung der österreichischen Bischöfe ZU SC der Bi-
schofssynode 1980 oibt die Situaton ın ihrer Schwierigkeit wieder, ohne jedoch
den Mut für die Zukunft nehmen: ‚‚Ein besonderes Problem, das die 1SCHNOIS-
synode sehr beschäftigt hat, betrifft die Pastoral Geschiedenen, dıe wieder g_
heiratet en DiIie Kirche hat auch olchen ırısten gegenüber bezeugen,
da{fs die Ehe ach dem des Herrn als U1la uflösliche Gemeinschaft TSTE-
hen iıst Deshalb annn G1E erartige Zweitehen nicht als sakramentale Gemein-
schaft anerkennen. uch die Kirche steht un dem Wort des Heırrn.
Andererseits ist CS aber ach der Überzeugung der Bischofssynode Aufgabe der
e, auch egenüber olchen blofß standesamtlich geschlossenen Ehen Ver-
ständnis zuzeıgen. Solche eleute sind nıcht VO  _ der Kirche getrennt. Sie sollen

gottesdienstlichen en teilnehmen. ach der traditionellen Praxıs der KI1r-
che können S1€E aber nicht vollen sakramentalen en teilnehmen, 05 SE1
denn, s liegen besondere Verhältnisse VOr, dıe jeweils 1mM espräc mıiıt einem c_
fahrenen Priester der näheren ärung bedürten
Die christlichen (Gjemeinden un besonders die Seelsorger werden aufgerufen,
diese Menschen 1MmM Geiste der Brüderlichkeit aufzunehmen. Den Betroffenen G1
aber gesagl: Sie können mıiıt der Barmherzigkeıit un nadenhilfe Gottes rechnen,
wenn S1Ee sich ernstlich eın christliches en bemühen‘‘4+?2.

32 Erklärung der Öösterreichischen Bischöfe um Abschlufß der Bischofssynode, ın Wiıener zesan-
a Nr 12/1980, 167.

kın Blick ‚‚Arzt un Christ”, Heft 1/1981, Gilaube
Krankenbett:
Johannes Torello, Glauben Krankenbett. Walter Kirchschläger, eid und Krankheit
ın der neutestamentlichen Verkündigung. Hans chaefer, Heilen un eil Marıa
Assumpta Hönmann, Die egula Sancti Benedicth 1mM Kommentar der eiligen Hildegard
VO  - Bingen.
Tagungsberichte Aus Zeitschriften Wır haben für S1e gelesen Aus dem Leben
erzählt Diskussion Nachrichten
‚„‚Arzt un hrist““ - einziıge eutschsprachige Zeitschrift, die sich seıit über ZWanNnzlg
Jahren intensiv muit Fragen der medizinischen Ethik beschäftigt (‚‚Deutsches
AÄrzteblatt‘) erhalten Sie 1Im Oberösterreichischen Landesverlag, Landstraße 41,
A-4| inz/Donau Einzelheft 55 75 10 ofr Jahresabonnement (4 Hefte)
ö55 2  — sfr (zuzüglich Porto)

Papst und all jenen Laien , die aus ihrem eigenen Erfahrungsbereich heraus gerade 
für diese Sparte der Pastoral unersetzbar Wertvolles beizusteuern haben, zum 
Ausdruck kommen. 
Ein Zitat aus der Erklärung der österreichischen Bischöfe zum Absch luß der Bi­
schofssynode 1980 gibt die Situation in ihrer Schwierigkeit wieder, ohne jedoch 
den Mut für die Zukunft zu nehmen: ,,Ein besonderes Problem, das die Bischofs­
synode sehr beschäftigt hat, betrifft die Pas toral an Geschiedenen, die wieder ge­
heiratet haben. Die Kirche hat auch solche n Christen gegenüber z u bezeugen, 
daß die Ehe nach dem Gebot des Herrn als unauflösliche Gemeinschaft z u verste­
hen ist. Deshalb kann sie derartige Zweitehen nicht als sakramentale Gemein­
schaft anerkennen. Auch die Kirche steht unter dem Wort des H errn. 
Andererseits ist es aber nach der Überzeugung der Bischofssynode Aufgabe der 
Kirche, auch gegenüber solchen bloß standesamtlich geschlossenen Ehen Ver­
ständnis zu zeigen. Solche Eheleute sind nich t von der Kirche getrennt. Sie sollen 
am gottesdiens tlichen Leben teilnehmen. Nach der traditionellen Praxis der Kir­
che können sie aber nicht am vollen sakramentalen Leben teilnehmen, es sei 
denn, es liegen besondere Verhältnisse vor, die jeweils im Gespräch mit einem er­
fahrenen Priester der näheren Klärung bedürfen. 
Die christlichen Gemeinden und besonders die Seelsorger werden aufgerufen, 
diese Menschen im Geiste der Brüderlichkeit aufzunehmen. Den Betroffenen sei 
aber gesagt: Sie können mit der Barmherzigkeit und Gnadenhilfe Gottes rechnen, 
wenn sie sich ernstlich um ein christliches Leben bemühen" 42. 

42 Erklärung der österreichischen Bischöfe zum Abschluß der Bischofssynode, in: Wie ner Diözesan­
blatt, Nr. 12/1980, 167. 

Ein Blick in „Arzt und Christ", Heft 1/1981, Glaube am 
Krankenbett: 
Johannes B. Torello, Glauben am Krankenbett. Walter Kirchschläger, Leid und Krankheit 
in der neutestamentlichen Verkündigung. Hans Schaefer, Heilen und Heil. Maria 
Assurnpta Hönmann, Die Regula Sancti Benedicti im Kommentar der heiligen Hildegard 
von Bingen. 
Tagungsberichte - Aus Zeitschriften - Wir haben für Sie gelesen - Aus dem Leben 
erzählt - Diskussion - Nachrichten. 
„Arzt und Christ" - ,, ... einzige deutschsprachige Zeitschrift, die sich seit über zwanzig 
Jahren intensiv mit Fragen der medizinischen Ethik beschäftigt .. . " (,,Deutsches 
Ärzteblatt") - erhalten Sie im Oberösterreichischen Landesverlag, Landstraße 41, 
A-4020 Linz/Donau. Einzelheft öS 75. -; DM 10.50; sfr 9.50. Jahresabonnement (4 Hefte) 
öS 280.- ; DM 39.-; sfr 36.-; (zuzüglich Porto). 
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